
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/2 96/11/0226
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/01 Wehrrecht allgemein

Norm

AVG §13a;

WehrG 1990 §36a Abs1 Z2;

WehrG 1990 §36a Abs3;

WehrG 1990 §36a Abs5;

WehrG 1990 §36a Abs6;

Rechtssatz

Aus der Belehrung über die Nachweispflicht gem § 36a Abs 5 und Abs 6 WehrG 1990 ergibt sich keine Verpflichtung der

Beh, die Einbringung eines weiteren Aufschiebungsantrages oder Befreiungsantrages abzuwarten. Es besteht auch

keine Pflicht der Beh, Wehrpfl zur Stellung von (weiteren) Befreiungsanträgen anzuleiten.
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